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Checkliste für das Anerkennungsjahr  

 Wann Was Formular 
 

Um sicher zu gehen, dass sämtliche Formulare im Praxisreferat ankommen, nutzen Sie bitte die 
Funktionsmailadresse: praxisreferat_sozarb@fb4.fra-uas.de 

 

☐ Am Ende Ihres Studiums Besuch der 
Informationsveranstaltung 
zum Anerkennungsjahr 
(Termine auf der Website des 
Praxisreferats) 

 

☐ Spätestens am Tag Ihres BA-
Kolloquiums  

Anmeldung im Praxisreferat 
mit Ihren Kontaktdaten 

Anmeldung im Praxisreferat 

 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit allen wichtigen weiteren Informationen zum 
Anerkennungsjahr. Bitte alles sorgfältig lesen! 

 

☐ Nach Erhalt des 
Semesterrundschreibens 
per Mail 

Anmeldung im CampUAS-
Raum des Praxisreferats mit 
externem Account 

 

☐ Mindestens 8 Wochen vor 
Beginn Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Prüfung ob die von Ihnen 
gewählte Praxisstelle über 
eine aktuell gültige 
Anerkennung durch das 
Praxisreferat verfügt.  
Falls nicht: Stellen eines 
Neuantrags auf Anerkennung 
bzw. einer Weiterbewilligung. 
 

Antrag auf Anerkennung als 
Praxisstelle  
 
 
Nur vollständig und digital 
ausgefüllte Anträge können 
vom Praxisreferat bearbeitet 
werden! 

 

Das Praxisreferat prüft innerhalb von 4 Wochen den Antrag, fordert Nachbesserungen ein und 
stimmt der Anerkennung zu bzw. lehnt diese ab. 

 

☐ Vor Vertragsunterzeichnung Auf Wunsch Prüfung des 
Vertrages durch Praxisreferat 

Einreichen des Vertrages per 
Mail 

☐ (Optional) 
Mindestens 6 Wochen vor 
Beginn Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Antrag auf Verkürzung des 
Anerkennungsjahrs nach §11 
 
Voraussetzung: Ausbildung im 
pädagogischen Bereich in 
Verbindung mit einer staatlichen 
Anerkennung 
(Erzieher:in/Heilpädagog:in) 
und/oder mindestens zweijährige 
Berufserfahrung vor Beginn des 
Studiums 

Formloser Antrag auf 
Verkürzung mit Lebenslauf 
und entsprechenden 
Nachweisen im Praxisreferat 
per Mail einreichen 

☐ 4-6 Wochen vor Beginn 
Ihres Anerkennungsjahrs 

Einwahl in eine 
Praxisbegleitveranstaltung 
über CampUAS 

Infos dazu s. 
Semesterrundschreiben/ 
CampUAS-Infoplattform 

☐ Spätestens 4 Wochen vor 
Beginn Ihres 
Anerkennungsjahrs 
 

Anmeldung zum 
Anerkennungsjahr im 
Praxisreferat  

Anmeldung zum 
Anerkennungsjahr 
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Während des gesamten Prozesses können Sie sich jederzeit bei Fragen oder Problemen an das Team des Praxisreferates 

wenden. Die aktuellen Sprechzeiten oder Kontaktwege entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

☐ Zu Beginn oder auch schon 
vor Beginn Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Bitte um Weitergabe der 
„Handreichungen für 
Praxisanleiter:innen“ an die 
entsprechende Person in Ihrer 
Praxisstelle 

Einladung zur 
Infoveranstaltung für 
Praxisanleiter:innen 
 

Anschreiben Anleitung von 
SiA 
 
Anleiter:inneninformation 
zur Durchführung vom 
Anerkennungsjahr 
 

Strukturhilfe zur 
Praxisanleitung 

 

Das Praxisreferat wünscht Ihnen einen tollen Start ins Anerkennungsjahr und eine hilfreiche 
Reflexion in den Praxisbegleitveranstaltungen ☺ 

 

☐ Innerhalb der ersten 8 
Wochen Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Erstellen des Ausbildungsplans 
mit Ihrer Praxisanleitung und 
Ihrem:r Dozent:in der 
Praxisbegleitveranstaltung 
und Abgabe in 3-facher 
Ausfertigung im Praxisreferat 

Ausbildungsplan 

 

Das Praxisreferat prüft Ihren Ausbildungsplan innerhalb von 6 Wochen und gibt Ihnen eine 
Rückmeldung über die Genehmigung bzw. evtl. Nachbesserungen 

 

☐ Während Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Erstellen des 
Praxisphasenabschlussberichts  

Merkblatt Abschlussarbeit 
 

☐ Während Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Fachtag „Haftungsrecht“ 
(online) 

Über CampUAS 

☐ Bei Wechsel der Praxisanleitung „Mitteilung der 
Praxisanleitung“ umgehend im Praxisreferat abgeben.  

Mitteilung der 
Praxisanleitung 

☐ Frühestens 6 Wochen vor 
Ende Ihres 
Anerkennungsjahrs 
 
oder 
 
Spätestens 6 Monate nach 
Ende Ihres 
Anerkennungsjahrs 

Anmeldung zum Kolloquium 
(Zwischen Anmeldung und 
Kolloquiumstermin liegen immer ca. 
4 Wochen) 

 
 
In Absprache mit dem:der Dozent:in 
besteht die Möglichkeit von 
Sonderterminen. Bitte melden Sie den 
Termin rechtzeitig im Praxisreferat 
an. Sodann wird Ihnen die 
gesonderte Anmeldefrist mitgeteilt 
(ca. 4 Wochen). 

Meldung und Zulassung zum 
Kolloquium  
 

Hinweise zum Kolloquium 
 

Merkblatt Abschlussarbeit 
 

Checkliste Kolloquium 
 
 

☐ Mit Bestehen des 
Kolloquiums 

Überweisung der 
Verwaltungsgebühr von 
60,00€ für die Erstellung der 
Urkunde über Ihre staatliche 
Anerkennung 

Kontodaten erhalten Sie 
nach Abschluss Ihres 
Kolloquiums 

 

8-10 Wochen nach Zahlungseingang wird Ihnen die Urkunde über Ihre staatliche Anerkennung 
postalisch zugesandt. 

 


